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Sachverhalt und Aritrge 

I. Auf die am 19. Februar 1979 angemeldete europische 

Patentanmeldung Nr. 79 100 476.5, für die die Priorität 

einer frtiheren Anmeldung vom 20. Februar 1978 in Anspruch 

genommen wird, ist am 17. Juni 1981 das 11 PatentansprUche 

umfassende europische Patent 0 003 816 erteilt worden. 

II. Nachdem die jetzige BeschwerdefUhrerin gegen die Erteilung 

des Patents Einspruch eingelegt hatte, hat die Einspruchsab-

teilung mit Zwischenentscheidung vom 27. November 1984 fest-

gesteilt, daI3 der Aufrechterhaltung des Patents mit den in 

der Mitteilung vom 3. Mai 1984 angegebenen Unterlagen Em-

spruchsgrUnde nach Artikel 100 EPU nicht entgegenstUnden, 

und die gesonderte Beschwerde zugelassen. 

Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Gesteinsbohrwerkzeug, dessen mit einem Werkzeugschaft 

(6,104) verbundener Körper einen Zentrierzapfen (3, 103) mit 

einem an seinem freien Ende befestigten Schneidkörper 

(7,107) und mindestens einen Trger (1,101) fUr weitere 

Schneidkörper (2,102) aufweist, die in axialem Abstand 

hinter der Spitze (9) des Zentrierzapfens (3,103) urn diesen 

herum so angeordnet sind, dal3 ihre HuSeren Enden radial und 

axial nur wenig nach auI3en Uber den Trger (1,101) vor-

stehen, dadurch gekennzeichnet, da3 der Tráger (1,101) einen 

der Spitze (9) des Zentrierzapfens (3,103) zugekehrten 

scheibenförmigen Bereich aufweist, dessen Stirnfläche 

(11,111) als Kreisringf1che ausgebildet ist, so daB die 

ganze Stirnfläche zurn ZertrUmmern des Gesteinsbereichs 

zwischen den Schneidkörpern beiträgt, urid daB im Werkzeug- 

körper ein Absaugkanal (12,13;112,117) zurn Absaugen des 

Bohrmehls vorhanden ist." 
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III. Gegen die Zwischenentscheiduflg hat die Einsprechende am 

25. Januar 1985 unter gleichzeitiger Zahiung der Gebhr 

Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu 

widerrufen. Die schriftiche BegrUndung der Beschwerde ist am 

23. März 1985 eingegangen. 

Die BeschwerdefUhrerin meint, das im Verlauf des Einspruchs-

verfahrens in den Patentanspruch 1 eingefUgte Merkrnal, daB 

die Schneidkörper radial und axial nur wenig nach auI3en Uber 

ihren Trger vorstehen, sei nicht of fenbart. Im Ubrigen sei 

das Gesteinsbohrwerkzeug nach diesem Anspruch durch die 

deutsche Offenlegungsschrift 2 602 238 vorweggenommen. 

IV. In der mUndlichen Verhandlung am 15. Juli 1986 hat die 

Einsprechende ihre Auffassung noch einmal im einzelnen 

begrUndet. 

Die, wie angekUndet, in der mUndlichen Verhandlung nicht 

vertretene Patentinhaberin fUhrt zu der schriftlichen 

BegrUndung der Béschwerde aus, diese enthalte keine neuen 

Gesichtspunkte, die zu einer Anderung der Zwischenent-

scheidung Anlaf3 geben könnten. 

V. Wegen des Wortlauts der erteilten PatentansprUche nebst 

Beschreibung sowie der ursprUnglichen Unterlagen wird auf 

die Patentschrift bzw. die Veröffentlichung Nr. 0 003 816 

verwiesen. 

EntscheidungsgrUnde 	 -. 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPfJ; sie ist daher zulssig. 
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2. 	Entgegen der Auffassung der BeschwerdefUhrerin ist der 

Schutzbereich des erteilten Patentanspruch 1 nicht dadurch 

erweitert worden, daB in den Anspruch noch das Merkmal em-

gefUgt worden ist, daB die Schneidkörper radial und axial 

nur wenig nach auI3en Uber ihren Trger vorstehen. 

2.1 Aus Spalte 1, Zeilen 45 bis 55, der inhaitlich insoweit mit 

den ursprUnglichen Unterlagen Ubereinstimmenden Beschreibung 

ergibt sich, dal3 bei dern Bohrwerkzeug nach der Erfindung die 

Schneidkörper Uber den Trger nach auBen nur wenig vorstehen 

dUrfen. Nur dann, wenn diese Voraussetzung erfUilt ist, ist 

der beim Bohren entstehende Schlitz zwischen der kreis- 

- 	 förrnigen Stirnfläche des Werkzeuges und der Bohrlochwand eng 

genug, urn sicherzustellen, daB die vom Werkzeug angesaugte 

Luft im Schlitz eine so grol3e Geschwindigkeit hat, daB das 

Bohrmehl nicht in den Schlitz gelangt, sondern in das Werk-

zeuginnere abgesaugt wird. 

2.2 Wenn die BeschwerdefUhrerin aus der in der Zwischenent-

scheidung zur Frage der Offenbarung des in Rede stehenden 

Merkmals mit angefUhrten Stelle auf Seite 8 der ursprUng-

lichen Beschreibung folgert, daB das Wort "wenig "  hinsicht-

lich des axialen Uberstands der Schneidkörper Uber den 

Träger nur bedeuten könne, daB dieser Uberstand kleiner sei 

als der gröi3te lichte Durchniesser der Absaugöffnung des 

Absaugkanals, so läl3t sie die in der Patentschrift er-

1uterte Doppelfunktion des Trgers auBer acht. Wie dort 

ausgefUhrt ist, ist der Träger ebenso wie der Träger des 

Schneidwerkzeugs nach der deutschen Offenlegungsschrift 

2 414 354 nicht nur zurn Tragen der Schneidkörper, sondern 

02004 	 ...I... 



4 	 T 34/85 

auch zum ZertrUmitterfl des zwischen den Schneidkörpern stehen-

bleibenden Rings bestirnmt. Der sachverständige Leser erkennt 

ohne weiteres, daB die Schneidkörper aus diesem Grund Uber 

den Träger nur "wenig" vorstehen dUrfen. 

2.3 Durch das in den geltenden Patentanspruch 1 eingefUgte 

Merkmal wird mithin die Lehre, die die erteilte Fassung des 

durch die ursprUnglichen Unterlagen ausreichend gestUtzten 

Patentanspruchs 1 insoweit vermittelt, nur verdeutlicht. Em 

VerstoB gegen Artikel 123 (3) EPU liegt daher nicht vor. 

2.4 Aus den vorstehenden AusfUhrungen folgt ferner, daB die 

Herleitung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 von dem 

GesteinsbohrwerkZeUg nach der deutschen Of fenlegungsschrift 

2 414 354 sachgerecht ist. Mit diesem Werkzeug wird wie mit 

dem Gegenstand des Anspruchs 1 ein kreisförmiges Loch herge-

steilt, wohingegen mit dem Bohrwerkzeug nach der deutschen 

Offenlegungsschrift 2 602 238, das die BeschwerdefUhrerin 

fUr den richstkommenden Stand der Technik h1t, nur eine 

Ringnut gebohrt wird. Im einzelnen wird hierzu auf die 

AusfUhrungeri in dem folgenden Abschnitt verwiesen. 

2.5 Der geltende Patentanspruch 1 ist formal mithin nicht zu 

beanstanden. 

3. 	Die BegrUndung der BeschwerdefUhrerin fUr ihre Ansicht, die 

deutsche Offenlegungsschrift 2 602 238 nehme den Gegenstand 

des Anspruchs 1 deshalb vorweg, weil es bei geeigneter Aus-

bildung des durch sie bekanntgewordenen Werkzeugs ohne 

weiteres möglich sei, den von der Ringnut umschlossenen Kern 

zu zertrUmrnern, geht fehi. Ob dem so ist, brauc.ht an dieser 

Stelle nicht erörtert zu werden, da es hierauf fUr die PrU-

fung auf Neuheit nicht ankomint. Von einer Vorwegnahme der 

Erfindung nach Anspruch 1 durch die Of fenlegungsschrift kann 

UI 
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schon deshaib keine Rede sein, weil das bekannte Bohrwerk-

zeug keinen Träger mit einern der Spitze des Zentrierzapfens 

zugekehrten scheibenförmigen Bereich aufweist, Uber die die 

am Rand angeordneten Schneidkörper axial nur wenig vor-

stehen. Wie schon erwhnt, sollen mit diesem Bohrwerkzeug 

Ringnuten gebohrt werden (Seite 4, Zei].en 6 bis 9, der 

deutschen Offenlegungsschrift 2 602 238). Der Trger fUr die 

Schneidkörper besteht aus diesem Grund aus einern topfartigen 

Kronenteil. An der of fenen Stirnseite seines zylindrischen 

Teils sind die Schneidkörper angeordnet. Der Gegeristand des 

Anspruchs 1 geht demnach aus diesem Dokument nicht als 

bekannt hervor. 

Die PrUfung der weiteren Entgegenhaltungen durch die Kammer 

hat ergeben, daB sie ebenfalls kein Bohrwerkzeug mit alien 

im Patentanspruch 1 aufgefUhrten Merkmalen of fenbaren. Im 

einzelnen braucht das nicht begrUndet zu werden, da die 

BeschwerdefUhrerin die Vorwegnahme des Gegenstands des 

Anspruchs 1 durch eines dieser Dokumente nicht behauptet 

hat. 

Das Gesteinsbohrwerkzeug nach Anspruch 1 ist mithin 

- 	 gegenUber dem genannten Stand der Technik neu. 

4. 	Zur Frage, ob die Ausbildung dieses Werkzeugs nahegelegen 

hat, ist folgendes auszufUhren: 

4.1 Nach Spalte 1, Zeilen 33 bis 40, der Patentschrift soil mit 

der Erfindung die Aufgabe gelöst werden, ein Gesteinsbohr-

werkzeug mit urn einen Zentrierzapfen angeordneten Schneid-

körpern zu schaffen, das einfacher herstelibar ist und eine 

bessere Bohrleistung aufweist als die bekannten Kreuzschlag-

bohrer und durch das beim Bohren die die Bohrarbeit aus-

fUhrende Person nicht vom Bohrmehl belstigt wird. 
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4.2 Die Idee, die Teilaufgabe, eine Be1stigung der die 

Bohrarbeit ausfUhrenden Person durch Bohrmehl dadurch zu 

vermeiden, daB das Mehi in den Werkzeugkörper abgesaugt 

wird, mag fUr sich durch die deutsche Of fenlegungsschrift 

2 602 238 nahegelegt gewesen sein. Zu der zur Verwirklichung 

dieser Idee bei einem Kreuzschlagbohrer der durch die 

deutsche Of fenlegungsschrift 2 414 354 bekannten Art und zur 

Lösung der weiteren Teilaufgaben im Patentanspruch 1 ange-

gebenen Ausbildung eines solchen Bohrwerkzeugs konnte die 

bekannte Bohrkrone jedoch keine Anregung geben. 

4.3 Diese Bohrkrone ist, wie bereits ausgefUhrt, dazu bestimmt, 

Ringnuten in das Gestein zu bohren. Wegen ihrer aus diesem 

Grund vorgesehenen topfartigen Ausbildung genUgt es, zum 

Abfangen des Staubs in dem Werkzeugschaft einen Absaugkanal 

anzuordnen. 

Bei dem Kreuzschlagbohrer nach der deutschen Of fenlegungs- 

schrift 2 414 354 war es jedoch schon fUr die Lösung der 

Teilaufgabe, Be1stigungen der Bedienungsperson durch Bohr-

mehi zu vermeiden, nicht damit getan, nach dem Vorbild der 

bekannten Bohrkrone in dem Werkzeugschaft des Kreuzschlag-

bohrers einen Absaugkanal anzuordnen. Zu der Anwendung 

dieses Merkrnals in Verbindung mit der im Anspruch 1 noch 

angegebenen Ausbildung des Trgers, durch die im Zusammen-

wirken mit dem Kanal bei einem Kreuzschlagbohrer nach der 

Erfindung erst das Absaugen des Bohrmehls ermöglicht und 

auBerdem zugleich eine die Bohrleistung verbessernde 

schnellere AbfUhrung des Bohrmehls erreicht sowie der 

Herstellungsaufwand gesenkt wird, konnte das einen 

topfartigen Körper als Trger fUr die an dessen offener 

Stirnseite angeordneten Schneidkörper und eirien Absaugkanal 

aufweisende Bohrwerkzeug nach der deutschen 

Of fenlegungsschrift 2 602 238 jedenfalls keine Anregung 

geben. 

02004 
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4.4 Den von der BeschwerdefUhrerifl im Einspruchsverfahrefl noch 

genannteri Dokurnenten (US-Patentschriften 2 803 153 und 

3 145 789, schweizerische Patentschrift 436 926, Unterlagen 

des deutschen Gebrauchsrnusters 7 040 363 sowie "Werkstatt 

und Betrieb", 1973, Seiten 861 bis 863), auf die sie irn 

Beschwerdeverfahrefl nicht mehr eingegangen ist, entnirnmt der 

Fachinann ebenfalls keine Erkenntnisse, die ihn, auch in Ver-

bindung mit dern Inhalt der vorstehend erörterten Of fenle-

gungsschriften. ohne weiteres zum Gegenstand des Anspruchs 1 

fUhrten. 

Bei dern Gesteinsbohrer nach der US-Patentschrift 3 145 789, 

der als Trger fUr die Schneidkörper radial verlaufende Arme 

aufweist, dienen die zwischen diesen Armen mUndenden Kanäle 

dazu, ein KUhlmittel, z. B. Luft, zur Bohrerspitze zu 

drUcken und mit diesem zugleich das Bohrmehl aus dern Bohr-

loch zu fördern. 

Zweck der in den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 

7 040 363 und in "Werkstatt und Betrieb", 1973, Seiten 861 

bis 863, beschriebenen Ausbildung eines Ejektor-Bohrkopfs 

fUr Drehmaschinen ist es, die bei solchen Bohrköpfen whrend 

des Bohrens anfallenden Späne mit einern SpUlmediurn abzu-

saugen. Es wirdiLm Bereich der Bohrkopfaui3enseite uriter Druck 

zugefUhrt und in eiriem dUsenartigen Schlitz in das 

Bohrerinnere umgelenkt. Von dem dadurch hervorgerufenen Sog 

werden die Späne in den Bohrer gesaugt. 

Bei den durch die schweizerische Patentschrift 436 926 und 

die US-Patentschrift 2 803 153 bekanntgewordenen Messer-

köpf en zum Bearbeiten von Holz oder anderen Werkstoff en, wie 

Blech oder Kunststoff, sind schon keine Mal3nahnien vorge-

sehen, urn mit ihnen zugleich abgetragenes Material zu ent-

fernen. 

S 

02004 	 . . / . . . 



EI 
	 T 34/85 

Die im Recherchenbericht noch aufgefUhrten Entgegenhaltungen 

kornmen dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht näher. 

4.5 ts Bohrwerkzeug nach diesern Anspruch beruht daher auf einer 

erfinderischen Ttigkeit im Sinn des Artikels 56 EPU. 

5. 	Das Patent kann daher mit diesem Anspruch und den auf 

besondere AusfUnrungsformen der Erfindung nach Anspruch 1 

gerichteten abhngigen PatentansprUchen 2 bis 11 aufrecht-

erhalten werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde der Einsprechenden gegen die Zwischenentscheidung 

der Einspruchsabteilung vom 27. bbvember 1984 wird zurUckge-

wiesen. 

Der Geschä.ftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

B A Norman 	 C Naus 
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